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Satzung 
zur 
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für die Durchführung  

der Zugangsprüfung für beruflich qualifizierte Bewerberinnen 
und Bewerber  

der Technischen Hochschule Köln 
 
 

 
 

Vom  
 

31. Januar 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 49 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 17. Oktober 2017 (GV. NRW. S. 806), und der Verordnung über den Hoch-
schulzugang für in der beruflichen Bildung Qualifizierte vom 7. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 838), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 1. März 2017 (GV. NRW. S. 316), hat die Technische Hoch-
schule Köln die folgende Prüfungsordnung als Satzung erlassen: 



Artikel I 
 

Die Ordnung für die Durchführung der Zugangsprüfung für beruflich qualifizierte Bewerber - 
Zugangsprüfungsordnung -  der Fachhochschule Köln vom 18. Mai 2011 (Amtliche Mitteilung 
6/2011) wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Bezeichnung der Ordnung lautet nunmehr: „Ordnung für die Durchführung der Zu-
gangsprüfung für beruflich qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber - Zugangsprüfungs-
ordnung -  der Technischen Hochschule Köln“. 
 
2. In § 1 Abs. 5  wird die Angabe „§ 49 Abs. 5“ gestrichen und durch die Angabe „§ 49 Abs. 7“ er-
setzt. 
 
3. In § 2 Satz 1 werden die Worte „vom 8. März 2010“ gestrichen und vor dem Wort „Fassung“ die 
Worte „jeweils geltenden“ eingefügt.  
 
4. In § 4 Abs. 3 Satz 1 wird hinter dem Wort „Mathematik“ die Zahl „60“ gestrichen und durch die 
Zahl „90“ ersetzt. 
 
5. In § 5 Abs. 1 Satz 1 sowie  § 13 Abs. 1 Satz 1und Abs. 2 wird das Wort „Fachhochschule“ gestri-
chen und durch die Worte „Technischen Hochschule“ ersetzt. Weiterhin wird in § 12 Satz 1 und 3 
das Wort „Fachhochschule“ gestrichen und durch die Worte „Technische Hochschule“ ersetzt. 
 
6. In § 12  Satz 6 wird hinter der Angabe „Datenschutzgesetz NRW“ eingefügt „vom 17. Mai 2018 
(GV. NRW. S. 244)“. 
 
 

Artikel II 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung am 1. Februar 2019 in Kraft und wird in den Amtlichen Mitteilun-
gen der Technischen Hochschule Köln veröffentlicht. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats vom 30. Januar 2019 und nach rechtlicher Über-
prüfung durch das Präsidium der Technischen Hochschule Köln vom 9. Januar 2019. 
 
Köln, den 31. Januar 2019             Der Präsident 
          der Technischen Hochschule Köln 
    

                 
Prof. Dr. Stefan Herzig 
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